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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102003023000, 99102003023000

Leistungsbezeichnung I Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Rheinland-Pfalz

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Steuerbefreiung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Steuern (102)

Verrichtungskennung Auskunft (023)

SDG-Informationsbereich Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat

Lagen Portalverbund Steuererklärung (1060100)

Einheitlicher
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Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am 09.01.2023

Fachlich freigegen durch Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__24b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__38b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__24b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__38b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__26.html

Teaser

Volltext Der so genannte Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende wird bei der Veranlagung zur
Einkommensteuer im Rahmen der Ermittlung des
Gesamtbetrages der Einkünfte durch Abzug von der
Summe der Einkünfte und beim Lohnsteuerabzug
durch die Einreihung in die Steuerklasse II
berücksichtigt. Seit 2023 beträgt der Entlastungsbetrag
4.260 € für Alleinerziehende mit einem Kind. Gehört
zum Haushalt der/des Alleinerziehenden mehr als ein
Kind, für das er/sie einen Kinderfreibetrag oder
Kindergeld erhält, erhöht sich der Entlastungsbetrag
um 240 € je weiterem Kind.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen • Unbeschränkte Einkommensteuerpflicht (also
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in
Deutschland)
  • eines „allein stehenden“ Steuerpflichtigen (bitte
beachten Sie hierzu den untenstehenden Hinweis)
  • zu dessen Haushalt mindestens ein Kind gehört, für
das er Anspruch auf die Freibeträge für Kinder oder
Kindergeld hat.

Die Haushaltszugehörigkeit wird angenommen, wenn
das Kind in Ihrer Wohnung gemeldet ist. Ist das Kind
auch noch bei einer anderen Person gemeldet, steht
der Entlastungsbetrag demjenigen Alleinerziehenden
zu, der die Voraussetzungen auf Auszahlung des
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Kindergeldes erfüllt, oder sofern nur ein Anspruch auf
Kinderfreibetrag besteht, erfüllen würde. Für die
Berücksichtigung des Entlastungsbetrages für
Alleinerziehende ist zudem in der Regel die Angabe der
erteilten Identifikationsnummer des Kindes
erforderlich.

Hinweis: „Allein stehend“ ist, wer

  • nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des
Splitting-Verfahrens nach dem
Einkommensteuergesetz erfüllt (z. B. Ledige,
Geschiedene oder dauernd getrennt lebende
Ehegatten) oder verwitwet ist

und

  • keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen
volljährigen Person (z. B. Lebenspartner) bildet.
Bestimmte volljährige Personen können jedoch dem
Haushalt angehören, ohne dass dies für den
Entlastungsbetrag schädlich ist. Hierzu gehören
beispielsweise volljährige Kinder, für die ein Anspruch
auf Kindergeld oder die Freibeträge für Kinder besteht.

Für jeden vollen Monat, in dem die vorgenannten
Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigt
sich der Entlastungsbetrag um jeweils ein Zwölftel.

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende mit einem
Kind i.H.v. 4.260 € wird beim Lohnsteuerabzug durch
die Steuerklasse II automatisch berücksichtigt. Der
Erhöhungsbetrag für das zweite und jedes weitere Kind
i.H.v. jeweils 240 € kann als Freibetrag in den
Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)
berücksichtigt werden.

Kosten Es entstehen keine Gebühren oder sonstige Kosten.

Verfahrensablauf
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Bearbeitungsdauer

Frist Gemäß Einkommensteuergesetz besteht die
gesetzliche Verpflichtung zur Änderung der
Steuerklasse II, wenn die genannten Voraussetzungen
im laufenden Steuerjahr wegfallen.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Bitte wenden Sie sich an das für Sie zuständige
Finanzamt.
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/
Finanzamtsuche/finanzamtsuche.html
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/
Finanzamtsuche/finanzamtsuche.html

Zuständige Stelle

Formulare Elektronische Anträge und Formulare können
kostenfrei über das Online-Portal der
Finanzverwaltung (ELSTER) erstellt und übermittelt
werden.

Papiervordrucke für die Einkommensteuererklärung
oder die Berücksichtigung der Steuerklasse II beim
Lohnsteuerabzug erhalten Sie in allen Finanzämtern
des Landes Rheinland-Pfalz.

Außerdem stehen die Formulare auf der Homepage
des Landesamtes für Steuern zum Download zur
Verfügung.
https://www.elster.de/eportal/start
https://www.lfst-rlp.de/service/vordrucke
https://www.elster.de/eportal/start
https://www.lfst-rlp.de/service/vordrucke

Ursprungsportal Relief amount for single parents, Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende
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